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Leitsätze 

 

1 . DIE FAMILIENANGEHÖRIGEN DES ARBEITNEHMERS IM SINNE VON ARTIKEL 10 DER 
VERORDNUNG NR . 1612/68 SIND NUR MITTELBARE NUTZNIESSER DER 
GLEICHBEHANDLUNG, DIE DIESEM DURCH ARTIKEL 7 DER VERORDNUNG ZUERKANNT WIRD 
. SOZIALLEISTUNGEN, DIE ALLGEMEIN DAS EXISTENZMINIMUM GARANTIEREN, WERDEN 
DEN FAMILIENANGEHÖRIGEN DES ARBEITNEHMERS NUR GEWÄHRT, WENN SIE FÜR DIESEN 
ALS SOZIALE VERGÜNSTIGUNG IM SINNE VON ARTIKEL 7 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG NR . 
1612/68 ANGESEHEN WERDEN KÖNNEN .  

IST SOMIT EIN ARBEITNEHMER, DER DIE STAATSANGEHÖRIGKEIT EINES MITGLIEDSTAATS 
BESITZT, IM HOHEITSGEBIET EINES ANDEREN MITGLIEDSTAATS BESCHÄFTIGT GEWESEN 
UND HAT ER DAS RECHT, DORT ZU VERBLEIBEN, AUSGEUEBT, SO KÖNNEN SICH SEINE 
VERWANDTEN IN ABSTEIGENDER LINIE, DIE DAS 21 . LEBENSJAHR VOLLENDET HABEN UND 
DENEN ER KEINEN UNTERHALT MEHR GEWÄHRT, NICHT AUF DAS IM GEMEINSCHAFTSRECHT 
GEWÄHRLEISTETE RECHT AUF GLEICHBEHANDLUNG BERUFEN, UM ANSPRUCH AUF EINE IN 
DEN RECHTSVORSCHRIFTEN DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS VORGESEHENE 
SOZIALLEISTUNG ZU ERHEBEN, DIE ALLGEMEIN DAS EXISTENZMINIMUM GARANTIERT . 
DENN DIESE LEISTUNG STELLT IM VORLIEGENDEN FALL FÜR DEN ARBEITNEHMER KEINE 
SOZIALE VERGÜNSTIGUNG IM SINNE VON ARTIKEL 7 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG NR . 
1612/68 DAR, SOWEIT ER SEINEN VERWANDTEN NICHT MEHR UNTERSTÜTZT .  

2 . DIE EIGENSCHAFT DES FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM UNTERHALT GEWÄHRT WIRD, IM 
SINNE DES ARTIKELS 10 ABSÄTZE 1 UND 2 DER VERORDNUNG NR.*1612/68 ERGIBT SICH 
AUS EINER TATSÄCHLICHEN SITUATION - DER UNTERSTÜTZUNG DURCH DEN 
ARBEITNEHMER *-, OHNE DASS ES ERFORDERLICH WÄRE, DIE GRÜNDE FÜR DIE 
INANSPRUCHNAHME DIESER UNTERSTÜTZUNG ZU ERMITTELN .  

3 . DIE IN ARTIKEL 7 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG NR . 1612/68 VERANKERTE 
GLEICHBEHANDLUNG HINSICHTLICH DER SOZIALEN UND STEUERLICHEN 
VERGÜNSTIGUNGEN KOMMT NUR ARBEITNEHMERN ZUGUTE, NICHT DAGEGEN 
STAATSANGEHÖRIGEN DER MITGLIEDSTAATEN, DIE ZUWANDERN, UM EINE BESCHÄFTIGUNG 
ZU SUCHEN .  

Entscheidungsgründe 

 



1 DIE COUR DU TRAVAIL MONS HAT MIT ENTSCHEIDUNG VOM 18.*OKTOBER 1985, BEIM 
GERICHTSHOF EINGEGANGEN AM 24 . OKTOBER 1985, GEMÄSS ARTIKEL 177 EWG-VERTRAG 
VIER FRAGEN NACH DER AUSLEGUNG DER VERORDNUNG NR . 1612/68 DES RATES VOM 15 . 
OKTOBER 1968 ÜBER DIE FREIZUEGIGKEIT DER ARBEITNEHMER INNERHALB DER 
GEMEINSCHAFT ( ABL . L*257, S.*2 ) UND DER VERORDNUNG NR . 1251/70 DER 
KOMMISSION VOM 29 . JUNI 1970 ÜBER DAS RECHT DER ARBEITNEHMER, NACH 
BEENDIGUNG EINER BESCHÄFTIGUNG IM HOHEITSGEBIET EINES MITGLIEDSTAATS ZU 
VERBLEIBEN ( ABL . L*142, S.*24 ), ZUR VORABENTSCHEIDUNG VORGELEGT .  

2 DIESE FRAGEN ERHEBEN SICH IN EINEM RECHTSSTREIT ÜBER DEN ANTRAG VON FRAU 
LEBON BEIM CENTRE PUBLIC D' AIDE SOCIALE ( CPAS ) COURCELLES AUF GEWÄHRUNG DES 
EXISTENZMINIMUMS GEMÄSS DEM BELGISCHEN GESETZ VOM 7.*AUGUST 1974 .  

3 FRAU LEBON, DIE DIE FRANZÖSISCHE STAATSANGEHÖRIGKEIT BESITZT, WOHNT IN 
BELGIEN BEI IHREM VATER, DER FRANZÖSISCHER STAATSANGEHÖRIGER IST UND IN 
BELGIEN EINE ALTERSRENTE BEZIEHT . WIE SICH AUS DEN AKTEN ERGIBT, HAT FRAU 
LEBON IMMER IN BELGIEN GELEBT, MIT AUSNAHME DES ZEITRAUMS VON 1979 BIS 1981, IN 
DEM SIE IN FRANKREICH ARBEITETE .  

4 SEIT DEM 3.*MAI 1982 HATTE FRAU LEBON DAS EXISTENZMINIMUM BEZOGEN, DAS IHR 
DURCH ENTSCHEIDUNG DES CPAS COURCELLES VOM 17 . NOVEMBER 1982 WEGEN 
FEHLENDEN NACHWEISES DER ARBEITSSUCHE GESTRICHEN WURDE . IM DEZEMBER 1982 
WURDE FRAU LEBON IN NAMUR INS KRANKENHAUS EINGEWIESEN UND VOM 28 . JANUAR 
BIS ZUM 28 . OKTOBER 1983 IN LÜTTICH ÄRZTLICH BEHANDELT; DORT WURDE SIE 
WÄHREND DER WOCHE BEHERBERGT UND KEHRTE NUR AN DEN FEIERTAGEN UND 
WOCHENENDEN NACH COURCELLES ZURÜCK .  

5 AM 31 . MÄRZ 1983 BEANTRAGTE FRAU LEBON ERNEUT DIE GEWÄHRUNG DES 
EXISTENZMINIMUMS . IHR ANTRAG WURDE VOM CPAS COURCELLES ABGELEHNT, DA SIE IN 
LÜTTICH IN EINEM OBDACHLOSENHEIM WOHNE . DAS TRIBUNAL DU TRAVAIL CHARLEROI, 
BEI DEM SIE KLAGE GEGEN DIESE ENTSCHEIDUNG ERHOB, ENTSCHIED, DASS DAS CPAS 
COURCELLES FÜR DIE ENTSCHEIDUNG ÜBER DIESEN ANTRAG ÖRTLICH ZUSTÄNDIG SEI .  

6 AUF DIE BERUFUNG DES CPAS COURCELLES HAT DIE COUR DU TRAVAIL MONS 
ENTSCHIEDEN, DASS DAS CPAS LÜTTICH ZUSTÄNDIG SEI . SIE HAT ES FERNER FÜR 
ERFORDERLICH GEHALTEN, DEM GERICHTSHOF FOLGENDE FRAGEN VORZULEGEN :  

"1 ) HAT SICH EIN STAATSANGEHÖRIGER EINES MITGLIEDSTAATS DER EUROPÄISCHEN 
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT MIT SEINER FAMILIE IM HOHEITSGEBIET EINES ANDEREN 
MITGLIEDSTAATS NIEDERGELASSEN UND WOHNT DORT NACH BEWILLIGUNG EINER 
ALTERSRENTE, BEHALTEN DANN SEINE VERWANDTEN IN ABSTEIGENDER LINIE, DIE MIT IHM 
ZUSAMMENGELEBT HABEN, DEN IN DER VERORDNUNG NR . 1612/68 VERANKERTEN 
ANSPRUCH AUF GLEICHBEHANDLUNG, WENN SIE VOLLJÄHRIG GEWORDEN SIND, IHNEN VON 
IHM KEIN UNTERHALT MEHR GEWÄHRT WIRD UND SIE NICHT DIE 
ARBEITNEHMEREIGENSCHAFT HABEN?  

2 ) WENN JA, BEHALTEN SIE DIESEN ANSPRUCH AUCH DANN WEITER, WENN SIE 
AUFGEHÖRT HABEN, MIT DEM WANDERARBEITNEHMER ZUSAMMENZUWOHNEN, IN DEN 
STAAT ZURÜCKGEKEHRT SIND, DESSEN STAATSANGEHÖRIGKEIT SIE BESITZEN, UND DORT 
EINE ZEITLANG - MEHR ALS EIN JAHR ODER MEHR ALS ZWEI JAHRE - UNABHÄNGIG GELEBT 
HABEN ( VGL . ARTIKEL 5 DER VERORDNUNG NR . 1251/70 )?  

3 ) WENN NEIN, ERGIBT SICH DIE EIGENSCHAFT DES 'FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM 
UNTERHALT GEWÄHRT WIRD' AUS EINER TATSÄCHLICHEN SITUATION, DIE KONKRET ZU 
BEURTEILEN IST, ODER AUS OBJEKTIVEN UMSTÄNDEN, DIE VOM WILLEN DES BETROFFENEN 
UNABHÄNGIG SIND UND DIE IHN ZWINGEN, DEN ARBEITNEHMER UM UNTERSTÜTZUNG ZU 
BITTEN?  

4 ) EBENFALLS WENN NEIN, BRAUCHT SICH DER STAATSANGEHÖRIGE EINES 
MITGLIEDSTAATS NUR AUF SEINEN WILLEN UND SEINE ABSICHT ZU BERUFEN, DIE 
ARBEITNEHMEREIGENSCHAFT ZU ERWERBEN, UM UNTER BERUFUNG AUF DIESE 
EIGENSCHAFT IN DAS HOHEITSGEBIET EINES ANDEREN MITGLIEDSTAATS EINREISEN UND 
SICH DORT NIEDERLASSEN ZU KÖNNEN? MUSS DIESER WILLE DURCH ERNSTHAFTE UND 



AUFRICHTIGE BEMÜHUNGEN, EINE ARBEIT AUFZUNEHMEN, KONKRET BEKUNDET WERDEN, 
ODER MUSS DEM BETROFFENEN EIN ARBEITSPLATZ ANGEBOTEN WORDEN SEIN?"  

7 DIE COUR DU TRAVAIL MONS BENÖTIGT DIESE AUSLEGUNGSKRITERIEN, UM ÜBER DIE 
ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG DES CPAS COURCELLES ENTSCHEIDEN ZU KÖNNEN . SIE FÜHRT 
AUS, DIESES CPAS HABE ARTIKEL 7 DER KÖNIGLICHEN VERORDNUNG VOM 30 . OKTOBER 
1974 NICHT BEACHTET, WONACH DAS CPAS, WENN BEI IHM EIN ANTRAG AUF GEWÄHRUNG 
DES EXISTENZMINIMUMS EINGEHE, FÜR DEN ES SICH FÜR UNZUSTÄNDIG HALTE, DEN 
ANTRAGSTELLER SOFORT DAVON UNTERRICHTEN UND DEN ANTRAG BINNEN DREI TAGEN AN 
DAS ZUSTÄNDIGE CPAS WEITERLEITEN MÜSSE . DA DAS CPAS COURCELLES EINEN 
AMTSFEHLER BEGANGEN HABE, HAFTE ES FÜR DEN DADURCH ENTSTANDENEN SCHADEN . 
DAS VORLIEGEN DIESES SCHADENS HÄNGE DAVON AB, OB FRAU LEBON ANSPRUCH AUF 
DAS EXISTENZMINIMUM GEHABT HABE .  

8 WEGEN WEITERER EINZELHEITEN DES SACHVERHALTS, DER ANWENDBAREN 
GEMEINSCHAFTSVORSCHRIFTEN UND DER BEIM GERICHTSHOF EINGEREICHTEN 
ERKLÄRUNGEN DER REGIERUNGEN UND DER KOMMISSION WIRD AUF DEN 
SITZUNGSBERICHT VERWIESEN . DER AKTENINHALT WIRD IM FOLGENDEN NUR INSOWEIT 
WIEDERGEGEBEN, ALS DIE BEGRÜNDUNG DES URTEILS DIES ERFORDERT .  

ZUR ERSTEN FRAGE  

9 DIE KOMMISSION SOWIE DIE NIEDERLÄNDISCHE REGIERUNG UND DIE 
BUNDESREGIERUNG FÜHREN AUS, DASS DIE ERSTE FRAGE VERNEINT WERDEN MÜSSE . 
IHRER MEINUNG NACH FÄLLT DER VERWANDTE IN ABSTEIGENDER LINIE, DER VOLLJÄHRIG 
GEWORDEN SEI UND NICHT VON EINEM STAATSANGEHÖRIGEN EINES MITGLIEDSTAATS 
UNTERHALTEN WERDE, DER SEIN RECHT, IM HOHEITSGEBIET EINES ANDEREN 
MITGLIEDSTAATS ZU VERBLEIBEN, GEMÄSS ARTIKEL 48 ABSATZ 3 BUCHSTABE C EWG-
VERTRAG UND DER VERORDNUNG NR . 1251/70 AUSÜBE, NICHT UNTER DIESE 
VERORDNUNG; ER HABE FOLGLICH KEINEN ANSPRUCH AUF GLEICHBEHANDLUNG GEMÄSS 
ARTIKEL 7 DER VERORDNUNG NR . 1612/68 .  

10 ES IST DARAUF HINZUWEISEN, DASS SICH DER GLEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZ IN 
ERSTER LINIE AUS ARTIKEL 7 EWG-VERTRAG ERGIBT, WONACH "UNBESCHADET 
BESONDERER BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES ... IN SEINEM ANWENDUNGSBEREICH 
JEDE DISKRIMINIERUNG AUS GRÜNDEN DER STAATSANGEHÖRIGKEIT VERBOTEN (( IST ))". 
WIE DER GERICHTSHOF IN SEINEM URTEIL VOM 17 . APRIL 1986 IN DER RECHTSSACHE 
59/85 ( ANN FLORENCE REED, SLG . 1986, 1283 FF .) HERVORGEHOBEN HAT, HAT DIESER 
GRUNDSATZ IN ARTIKEL 48 EWG-VERTRAG EINE BESONDERE AUSPRAEGUNG IM HINBLICK 
AUF DIE FREIZUEGIGKEIT DER ARBEITNEHMER INNERHALB DER GEMEINSCHAFT ERFAHREN, 
UND DIESER ARTIKEL WURDE DURCH DIE VERORDNUNG NR . 1612/68 DURCHGEFÜHRT, 
NACH DEREN ARTIKEL 7 ABSATZ 2 EIN ARBEITNEHMER, DER STAATSANGEHÖRIGER EINES 
MITGLIEDSTAATS IST, IM AUFNAHMEMITGLIEDSTAAT "DIE GLEICHEN SOZIALEN UND 
STEUERLICHEN VERGÜNSTIGUNGEN WIE DIE INLÄNDISCHEN ARBEITNEHMER" GENIESST .  

11 DIE GLEICHBEHANDLUNG, AUF DIE DIE ARBEITNEHMER, DIE STAATSANGEHÖRIGE DER 
MITGLIEDSTAATEN SIND UND EINE ERWERBSTÄTIGKEIT IM HOHEITSGEBIET EINES 
ANDEREN MITGLIEDSTAATS AUSÜBEN, GEGENÜBER DEN INLÄNDISCHEN ARBEITNEHMERN 
DIESES STAATES BEZUEGLICH DER VERGÜNSTIGUNGEN FÜR IHRE FAMILIENANGEHÖRIGEN 
ANSPRUCH HABEN, TRAEGT ZUR EINGLIEDERUNG DER WANDERARBEITNEHMER IN DIE 
ARBEITSWELT DES AUFNAHMESTAATS GEMÄSS DEN ZIELEN DER FREIZUEGIGKEIT DER 
ARBEITNEHMER BEI .  

12 DIE FAMILIENANGEHÖRIGEN DES ARBEITNEHMERS IM SINNE VON ARTIKEL*10 DER 
VERORDNUNG NR . 1612/68 SIND JEDOCH NUR MITTELBARE NUTZNIESSER DER 
GLEICHBEHANDLUNG, DIE DIESEM DURCH ARTIKEL 7 DER VERORDNUNG NR . 1612/68 
ZUERKANNT WIRD . SOZIALLEISTUNGEN WIE DAS IN DEN RECHTSVORSCHRIFTEN EINES 
MITGLIEDSTAATS VORGESEHENE ALTERSMINDESTEINKOMMEN ( VGL . URTEIL VOM 12 . JULI 
1984 IN DER RECHTSSACHE 261/83, CASTELLI, SLG . 1984, 3199 ) ODER SOLCHE, DIE 
ALLGEMEIN DAS EXISTENZMINIMUM GARANTIEREN, WERDEN DEN FAMILIENANGEHÖRIGEN 
DES ARBEITNEHMERS NUR GEWÄHRT, WENN SIE FÜR DIESEN ALS SOZIALE 



VERGÜNSTIGUNG IM SINNE VON ARTIKEL 7 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG NR . 1612/68 
ANGESEHEN WERDEN KÖNNEN .  

13 IST SOMIT EIN ARBEITNEHMER, DER DIE STAATSANGEHÖRIGKEIT EINES 
MITGLIEDSTAATS BESITZT, IM HOHEITSGEBIET EINES ANDEREN MITGLIEDSTAATS 
BESCHÄFTIGT GEWESEN UND HAT ER DAS RECHT, DORT ZU VERBLEIBEN, AUSGEUEBT, SO 
KÖNNEN SICH SEINE VERWANDTEN IN ABSTEIGENDER LINIE, DIE DAS 21 . LEBENSJAHR 
VOLLENDET HABEN UND DENEN ER KEINEN UNTERHALT MEHR GEWÄHRT, NICHT AUF DAS IM 
GEMEINSCHAFTSRECHT GEWÄHRLEISTETE RECHT AUF GLEICHBEHANDLUNG BERUFEN, UM 
ANSPRUCH AUF EINE IN DEN RECHTSVORSCHRIFTEN DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS 
VORGESEHENE SOZIALLEISTUNG ZU ERHEBEN, DIE ALLGEMEIN DAS EXISTENZMINIMUM 
GARANTIERT . DENN DIESE LEISTUNG STELLT IM VORLIEGENDEN FALL FÜR DEN 
ARBEITNEHMER KEINE SOZIALE VERGÜNSTIGUNG IM SINNE VON ARTIKEL 7 ABSATZ 2 DER 
VERORDNUNG NR . 1612/68 DAR, SOWEIT ER SEINEN VERWANDTEN NICHT MEHR 
UNTERSTÜTZT .  

14 AUF DIE ERSTE FRAGE IST DESHALB ZU ANTWORTEN, DASS, WENN EIN ARBEITNEHMER, 
DER DIE STAATSANGEHÖRIGKEIT EINES MITGLIEDSTAATS BESITZT, IM HOHEITSGEBIET 
EINES ANDEREN MITGLIEDSTAATS BESCHÄFTIGT GEWESEN IST UND DORT VERBLEIBT, 
NACHDEM IHM EINE ALTERSRENTE BEWILLIGT WORDEN IST, SEINE VERWANDTEN IN 
ABSTEIGENDER LINIE DEN ANSPRUCH AUF GLEICHBEHANDLUNG IM HINBLICK AUF EINE IN 
DEN RECHTSVORSCHRIFTEN DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS VORGESEHENE 
SOZIALLEISTUNG, DIE ALLGEMEIN DAS EXISTENZMINIMUM GARANTIERT, NICHT BEHALTEN, 
WENN SIE DAS 21 . LEBENSJAHR VOLLENDET HABEN, IHNEN VON IHM KEIN UNTERHALT 
MEHR GEWÄHRT WIRD UND SIE NICHT DIE ARBEITNEHMEREIGENSCHAFT HABEN .  

15 AUFGRUND DER BEANTWORTUNG DER ERSTEN FRAGE BRAUCHT DIE ZWEITE FRAGE 
NICHT MEHR BEANTWORTET ZU WERDEN .  

ZUR DRITTEN FRAGE  

16 MIT DER DRITTEN FRAGE MÖCHTE DAS VORLEGENDE GERICHT IM WESENTLICHEN 
WISSEN, OB SICH DIE EIGENSCHAFT DES FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM UNTERHALT 
GEWÄHRT WIRD, IM SINNE DES ARTIKELS 10 DER VERORDNUNG NR . 1612/68 AUS EINER 
TATSÄCHLICHEN SITUATION - DER UNTERSTÜTZUNG DURCH DEN ARBEITNEHMER - ERGIBT, 
OHNE DASS ES ERFORDERLICH WÄRE, DIE GRÜNDE FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DIESER 
UNTERSTÜTZUNG ZU ERMITTELN .  

17 NACH AUFFASSUNG DER KOMMISSION ERGIBT SICH DIE EIGENSCHAFT DES 
FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM UNTERHALT GEWÄHRT WIRD, AUS EINER TATSÄCHLICHEN 
SITUATION, DIE KONKRET ZU BEURTEILEN SEI . DIESE EIGENSCHAFT DÜRFE NICHT VOM 
VORLIEGEN OBJEKTIVER UMSTÄNDE ABHÄNGEN, DIE VOM WILLEN DES BETROFFENEN 
UNABHÄNGIG SEIEN UND IHN ZWÄNGEN, JEMAND ANDEREN UM UNTERSTÜTZUNG ZU 
BITTEN .  

18 NACH MEINUNG DER NIEDERLÄNDISCHEN REGIERUNG BEDEUTET DER AUSDRUCK "DEM 
UNTERHALT GEWÄHRT WIRD", DASS DER ARBEITNEHMER DEN LEBENSUNTERHALT DES 
VERWANDTEN IN ABSTEIGENDER LINIE "GANZ ODER ZUM GROSSEN TEIL BESTREITEN" 
MÜSSE . DER ANTRAG EINES SOLCHEN VERWANDTEN AUF GEWÄHRUNG DES 
EXISTENZMINIMUMS BEDEUTE, DASS IHM VON DEM VERWANDTEN IN AUFSTEIGENDER 
LINIE KEIN UNTERHALT MEHR GEWÄHRT WERDE UND DASS ER FOLGLICH NICHT MEHR 
UNTER DIE DEFINITION DES ARTIKELS 10 ABSATZ 1 DER VERORDNUNG NR . 1612/68 FALLE 
.  

19 DIE BUNDESREGIERUNG HAT IN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG VORGETRAGEN, DIE 
EIGENSCHAFT DES FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM UNTERHALT GEWÄHRT WERDE, SETZE 
NICHT NUR VORAUS, DASS ES DIESEM UNMÖGLICH SEI, SEINEN LEBENSUNTERHALT SELBST 
ZU BESTREITEN, SONDERN AUCH, DASS ER EINEN UNTERHALTSANSPRUCH GEGEN DEN 
ARBEITNEHMER HABE .  

20 DAZU IST IN ERSTER LINIE ZU BEMERKEN, DASS EIN ANTRAG AUF GEWÄHRUNG DES 
EXISTENZMINIMUMS, DEN EIN FAMILIENANGEHÖRIGER DES WANDERARBEITNEHMERS, DER 
DIESEM UNTERHALT GEWÄHRT, STELLT, DIESE EIGENSCHAFT DES FAMILIENANGEHÖRIGEN, 



DEM UNTERHALT GEWÄHRT WIRD, NICHT BERÜHREN KANN . EINE ANDERE ENTSCHEIDUNG 
LIEFE DARAUF HINAUS, DASS DIE GEWÄHRUNG DES EXISTENZMINIMUMS DEM 
BETROFFENEN DIE EIGENSCHAFT EINES FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM UNTERHALT 
GEWÄHRT WIRD, NEHMEN UND FOLGLICH ENTWEDER DIE STREICHUNG DES 
EXISTENZMINIMUMS SELBST ODER SOGAR DEN VERLUST DES AUFENTHALTSRECHTS 
RECHTFERTIGEN KÖNNTE . EINE SOLCHE LÖSUNG WÜRDE ES IN DER PRAXIS DEM 
FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM UNTERHALT GEWÄHRT WIRD, VERBIETEN, DIE GEWÄHRUNG 
DES EXISTENZMINIMUMS ZU BEANTRAGEN, UND DADURCH DIE DEM 
WANDERARBEITNEHMER ZUERKANNTE GLEICHBEHANDLUNG BEEINTRÄCHTIGEN . DIE 
EIGENSCHAFT DES FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM UNTERHALT GEWÄHRT WIRD, IST SOMIT 
UNGEACHTET DER GEWÄHRUNG DES EXISTENZMINIMUMS ZU BEURTEILEN .  

21 IN ZWEITER LINIE IST FESTZUSTELLEN, DASS DIE EIGENSCHAFT DES 
FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM UNTERHALT GEWÄHRT WIRD, AUCH KEINEN 
UNTERHALTSANSPRUCH VORAUSSETZT . WÄRE DIES DER FALL, SO WÜRDE DIE 
FAMILIENZUSAMMENFÜHRUNG VON DEN NATIONALEN RECHTSVORSCHRIFTEN ABHÄNGEN, 
DIE VON EINEM STAAT ZUM ANDEREN UNTERSCHIEDLICH SIND, WAS ZU EINER 
UNEINHEITLICHEN ANWENDUNG DES GEMEINSCHAFTSRECHTS FÜHREN WÜRDE .  

22 ARTIKEL 10 ABSÄTZE 1 UND 2 DER VERORDNUNG NR . 1612/68 SIND DAHIN 
AUSZULEGEN, DASS SICH DIE EIGENSCHAFT DES FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM UNTERHALT 
GEWÄHRT WIRD, AUS EINER TATSÄCHLICHEN SITUATION ERGIBT . ES HANDELT SICH UM 
EINEN FAMILIENANGEHÖRIGEN, DER VOM ARBEITNEHMER UNTERSTÜTZT WIRD, OHNE DASS 
ES ERFORDERLICH WÄRE, DIE GRÜNDE FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DIESER 
UNTERSTÜTZUNG ZU ERMITTELN UND SICH ZU FRAGEN, OB DER BETROFFENE IN DER LAGE 
IST, SEINEN LEBENSUNTERHALT DURCH AUSÜBUNG EINER ENTGELTLICHEN TÄTIGKEIT ZU 
BESTREITEN .  

23 DIESE AUSLEGUNG IST DURCH DEN GRUNDSATZ GEBOTEN, WONACH DIE VORSCHRIFTEN 
ÜBER DIE FREIZUEGIGKEIT DER ARBEITNEHMER, DIE ZU DEN GRUNDLAGEN DER 
GEMEINSCHAFT GEHÖRT, WEIT AUSZULEGEN SIND ( ZULETZT URTEIL VOM 3 . JUNI 1986 IN 
DER RECHTSSACHE 139/85, KEMPF, SLG . 1986, 1741, 1746 ). SIE ENTSPRICHT AUCH DEM 
WORTLAUT DER IN REDE STEHENDEN VORSCHRIFT, DEREN FASSUNG NAMENTLICH IN DER 
DEUTSCHEN (" UNTERHALT GEWÄHREN ") UND DER GRIECHISCHEN SPRACHE (**' O*** 
*******I ***) IN DIESER BEZIEHUNG EINDEUTIG IST .  

24 AUF DIE DRITTE FRAGE IST SOMIT ZU ANTWORTEN, DASS SICH DIE EIGENSCHAFT DES 
FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM UNTERHALT GEWÄHRT WIRD, IM SINNE DES ARTIKELS 10 
ABSÄTZE 1 UND 2 DER VERORDNUNG NR . 1612/68 AUS EINER TATSÄCHLICHEN SITUATION 
- DER UNTERSTÜTZUNG DURCH DEN ARBEITNEHMER - ERGIBT, OHNE DASS ES 
ERFORDERLICH WÄRE, DIE GRÜNDE FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DIESER UNTERSTÜTZUNG 
ZU ERMITTELN .  

ZUR VIERTEN FRAGE  

25 AUS DEM ZUSAMMENHANG ERGIBT SICH, DASS DIESE FRAGE IM WESENTLICHEN DAHIN 
GEHT, OB DIE IN ARTIKEL 7 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG NR . 1612/68 VERANKERTE 
GLEICHBEHANDLUNG HINSICHTLICH DER SOZIALEN UND STEUERLICHEN 
VERGÜNSTIGUNGEN AUCH FÜR PERSONEN GILT, DIE ZUWANDERN, UM EINE 
BESCHÄFTIGUNG ZU SUCHEN .  

26 DAZU IST FESTZUSTELLEN, DASS DAS RECHT AUF GLEICHBEHANDLUNG HINSICHTLICH 
DER SOZIALEN UND STEUERLICHEN VERGÜNSTIGUNGEN NUR FÜR ARBEITNEHMER GILT . 
PERSONEN, DIE ZUWANDERN, UM EINE BESCHÄFTIGUNG ZU SUCHEN, GENIESSEN 
GLEICHBEHANDLUNG GEMÄSS ARTIKEL 48 EWG-VERTRAG SOWIE ARTIKEL 2 UND 5 DER 
VERORDNUNG NR . 1612/68 NUR IN BEZUG AUF DEN ZUGANG ZUR BESCHÄFTIGUNG .  

27 AUF DIE VIERTE FRAGE IST SOMIT ZU ANTWORTEN, DASS DIE IN ARTIKEL 7 ABSATZ 2 
DER VERORDNUNG NR . 1612/68 VERANKERTE GLEICHBEHANDLUNG HINSICHTLICH DER 
SOZIALEN UND STEUERLICHEN VERGÜNSTIGUNGEN NUR ARBEITNEHMERN ZUGUTE KOMMT, 
NICHT DAGEGEN STAATSANGEHÖRIGEN DER MITGLIEDSTAATEN, DIE ZUWANDERN, UM EINE 
BESCHÄFTIGUNG ZU SUCHEN .  



Kostenentscheidung 

 

KOSTEN  

28 DIE AUSLAGEN DER BELGISCHEN REGIERUNG, DER NIEDERLÄNDISCHEN REGIERUNG 
UND DER BUNDESREGIERUNG SOWIE DER KOMMISSION, DIE ERKLÄRUNGEN VOR DEM 
GERICHTSHOF ABGEGEBEN HABEN, SIND NICHT ERSTATTUNGSFÄHIG . FÜR DIE PARTEIEN 
DES AUSGANGSVERFAHRENS IST DAS VERFAHREN EIN ZWISCHENSTREIT IN DEM VOR DEM 
INNERSTAATLICHEN GERICHT ANHÄNGIGEN VERFAHREN . DIE KOSTENENTSCHEIDUNG IST 
DAHER SACHE DIESES GERICHTS .  

Tenor 

 

AUS DIESEN GRÜNDEN  

HAT  

DER GERICHTSHOF  

AUF DIE IHM VON DER COUR DU TRAVAIL MONS MIT ENTSCHEIDUNG VOM 18 . OKTOBER 
1985 VORGELEGTEN FRAGEN FÜR RECHT ERKANNT :  

1 ) DIE VERWANDTEN IN ABSTEIGENDER LINIE, DIE MIT EINEM ARBEITNEHMER 
ZUSAMMENGELEBT HABEN, DER DIE STAATSANGEHÖRIGKEIT EINES 
MITGLIEDSTAATS BESITZT, IM HOHEITSGEBIET EINES ANDEREN MITGLIEDSTAATS 
BESCHÄFTIGT GEWESEN IST UND DORT VERBLEIBT, NACHDEM IHM EINE 
ALTERSRENTE BEWILLIGT WORDEN IST, BEHALTEN NICHT DEN ANSPRUCH AUF 
GLEICHBEHANDLUNG IM HINBLICK AUF EINE IN DEN RECHTSVORSCHRIFTEN DES 
AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS VORGESEHENE SOZIALLEISTUNG, DIE ALLGEMEIN DAS 
EXISTENZMINIMUM GARANTIERT, WENN SIE DAS 21 . LEBENSJAHR VOLLENDET 
HABEN, IHNEN VON DEM ARBEITNEHMER KEIN UNTERHALT MEHR GEWÄHRT WIRD 
UND SIE NICHT DIE ARBEITNEHMEREIGENSCHAFT HABEN .  

2 ) DIE EIGENSCHAFT DES FAMILIENANGEHÖRIGEN, DEM UNTERHALT GEWÄHRT 
WIRD, IM SINNE DES ARTIKELS 10 ABSÄTZE 1 UND 2 DER VERORDNUNG NR . 
1612/68 ERGIBT SICH AUS EINER TATSÄCHLICHEN SITUATION - DER 
UNTERSTÜTZUNG DURCH DEN ARBEITNEHMER *-, OHNE DASS ES ERFORDERLICH 
WÄRE, DIE GRÜNDE FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DIESER UNTERSTÜTZUNG ZU 
ERMITTELN .  

3 ) DIE IN ARTIKEL 7 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG NR . 1612/68 VERANKERTE 
GLEICHBEHANDLUNG HINSICHTLICH DER SOZIALEN UND STEUERLICHEN 
VERGÜNSTIGUNGEN KOMMT NUR ARBEITNEHMERN ZUGUTE, NICHT DAGEGEN 
STAATSANGEHÖRIGEN DER MITGLIEDSTAATEN, DIE ZUWANDERN, UM EINE 
BESCHÄFTIGUNG ZU SUCHEN .  

 
 

Quelle: EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/) 

 

 


